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Allgemeine Verkaufsbedingungen 
Stadtbäckerei Schaller GmbH, Max-Planck-Straße 20, 92637 Weiden in der Oberpfalz 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten für alle unsere – auch zukünftige – Lieferungen, 
Leistungen und Angebote. Sie gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Dieses Zustimmungserfordernis gilt auch dann, 
wenn der Käufer im Rahmen der Bestellung auf seine AGB verweist und wir den AGB nicht ausdrücklich 
widersprochen haben. 
 
(2) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
Verkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, 
ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 
 
(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. 
 
(4) Rechtserhebliche Erklärungen sowie Anzeigen des Käufers hinsichtlich des Vertrags (z. B. 
Mängelanzeigen, Fristsetzungen, Rücktritt oder Minderung) sind schriftlich, also in Schrift- und Textform 
(z. B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Weitergehende gesetzliche Formvorschriften sowie weitere 
Nachweise (ggf. bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden) bleiben unberührt. 
 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch dann, wenn wir dem Käufer 
in Zusammenhang mit der Auftragserteilung Unterlagen, wie z. B. Maße, Gewichte, Inhaltsangaben, 
Zeichnungen, Verweisungen auf DIN-/EN-Normen etc. sowie sonstige Produktbeschreibungen oder 
Unterlagen (auch in elektronischer Form), überlassen haben. An allen in Zusammenhang mit der 
Auftragserteilung dem Käufer überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte 
vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu 
dem Käufer unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung.  
 
(2) Bei der Bestellung der Ware durch den Käufer handelt es sich um ein unverbindliches 
Vertragsangebot nach § 145 BGB. Für den Fall, dass sich aus der Bestellung nichts Anderweitiges 
ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach dessen Zugang 
bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt ohne Bestätigung in Textform auch konkludent durch 
Lieferung bzw. Leistungserbringung an den Käufer. 
 
(3) Die Annahme des Vertragsangebots von Seiten des Käufers kann entweder schriftlich (z. B. 
durch eine Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden. Für 
den Fall, dass wir als Verkäufer das Angebot des Käufers nicht innerhalb der Frist von § 2 (2) annehmen, 
sind an den Käufer übermittelte Unterlagen unverzüglich an uns zurückzusenden. 
 
§ 3 Preise und Zahlungsvereinbarungen 
 
(1) Sofern im Einzelfall schriftlich nichts Gegenteiliges vereinbart wird, gelten unsere jeweils zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise ab Lager inklusive einfacher Verpackung. Die Kosten 
zusätzlicher, für den Transport erforderlicher Verpackung (z.B. Rollbehälter, Container, Kästen, 
Paletten) werden gesondert in Rechnung gestellt. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren 
Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungstellung in der Rechnung 
gesondert ausgewiesen. 
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(2) Die Abrechnungen der Lieferungen erfolgen jeweils dekadisch. 
 
(3) Der Abzug von Skonto oder anderer Zahlungsbedingungen bedarf besonderer schriftlicher 
Vereinbarung. 
 
(4) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen 
veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die vier Monate oder später nach 
Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten. 

 
(5) Sofern nichts Anderes vereinbart wurde, ist der Kaufpreis fällig und zu zahlen innerhalb von 
vierzehn Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung der Ware. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer 
laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen 
Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der 
Auftragsbestätigung. 
 
(6) Der Käufer kommt in Verzug, wenn die vorstehende Zahlungsfrist abläuft. Während des 
Verzugs ist der Kaufpreis zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz nach § 288 Absatz 2 
BGB in Höhe von neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens behalten wir uns vor. Gegenüber Kaufleuten 
bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins nach § 353 HGB unberührt.  
 
(7) Bei Vereinbarung eines Versendungskaufs hat der Käufer die Transportkosten ab Lager und 
die Kosten einer ggf. vom Käufer gewünschten Transportversicherung zu tragen. Wir behalten uns vor, 
statt der im Einzelfall entstandenen Transportkosten für Lieferungen unter einem Warenwert von EUR 
500,-- eine Transportpauschale (exklusive Transportversicherung) in Rechnung zu stellen. Etwaige 
Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben hat der Käufer zu tragen. 

 
(8) Der jeweilige Rechnungsbetrag wird bei vorliegender Bankeinzugsermächtigung per Lastschrift 
eingezogen. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das dem Käufer genannte Konto zu 
erfolgen. 

 
(9) Kann ein Bankabbuchungsauftragsverfahren mit dem Käufer nicht durchgeführt werden, so 
berechnen wir einen Zuschlag von 3 % auf die vereinbarten, bzw. die jeweils gültigen Preise. Der 
Rechnungsbetrag ist in diesem Falle sofort nach Zugang der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. 

 
(10) Sofern nach Vertragsschluss abzusehen ist, dass unser Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises 
aufgrund von mangelnder Leistungsfähigkeit von Seiten des Käufers gefährdet ist (z.B. durch Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur 
Leistungsverweigerung und, gegebenenfalls nach Fristsetzung, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 
321 BGB). Die gesetzlichen Vorschriften über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben insoweit 
unberührt.  

§ 4 Zurückbehaltungsrechte 
 
Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur für den Fall zu, dass sein Anspruch 
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist, und sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 
 
§ 5 Lieferbedingungen 
 
(1) Bestellungen können bei uns täglich fernmündlich oder schriftlich (auch per E-Mail und Telefax) 
getätigt werden. 
 
(2) Wir liefern an allen Werktagen einschließlich der Samstage bzw. an den vom Käufer 
bezeichneten Werktagen. 
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(3)  Unsere Lieferungen erfolgen – soweit nichts Anderes mit dem Käufer vereinbart ist – frei 
Bestimmungsort. 
(4) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung 
der Verpflichtungen des Käufers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
 
(5) Unsere Haftung wegen Verzugs für den Schadensersatz neben der Leistung wird auf insgesamt 
50 % und für den Schadensersatz statt der Leistung (einschließlich des Ersatzes vergeblicher 
Aufwendungen) auf insgesamt 50 % des Wertes der Lieferung begrenzt. Weitergehende Ansprüche 
des Käufers sind – auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Frist zur Leistung – ausgeschlossen. Die 
Beschränkung und der Ausschluss gelten nicht bei schuldhafter Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, also von Vertragspflichten, die die Durchführung des Vertrages erst möglich machen. 
Der Schadensersatzanspruch für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch 
auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Das Recht des Käufers zum Rücktritt 
vom Vertrag bleibt unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den 
vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Voraussetzung für einen Lieferverzug ist jedoch eine 
Mahnung von Seiten des Käufers. Der Käufer kann nur nachgewiesene Verzugsschäden geltend 
machen. Wir behalten uns einen entsprechenden Nachweis vor, dass dem Käufer kein Schaden oder 
lediglich ein geringerer Schaden entstanden ist. 
 
(6) Wenn wir vertraglich vereinbarte Lieferfristen aus von uns nicht vertretbaren Gründen nicht 
einhalten können werden wir den Käufer über diesen Umstand unverzüglich informieren und parallel die 
voraussichtliche bzw. neue Lieferfrist mitteilen. Sofern eine verspätete Lieferung aufgrund von 
Nichtverfügbarkeit der Leistung auch innerhalb der neu bekanntgegebenen Lieferfrist nicht erfolgen 
kann, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Die Nichtverfügbarkeit der 
Leistung ist beispielsweise dann gegeben, wenn eine nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unsere 
Lieferanten stattgefunden hat oder wenn sonstige Störungen in der Lieferkette (beispielsweise aufgrund 
von höherer Gewalt) gegeben sind. „Höhere Gewalt“ umfasst unter anderem: Krieg, Unruhen, 
Aufstände, Sabotageakte oder ähnliche Ereignisse, Streiks oder andere Arbeitskampfmaßnahmen, neu 
erlassene Gesetze und Verordnungen, Verzug auf Grund von Handlungen oder Unterlassungen einer 
Regierung/ihrer Behörden, Feuer, Explosionen oder andere unvermeidbare Ereignisse, Fluten, Stürme, 
Erdbeben, Überschwemmungen, Streiks, rechtmäßigen Aussperrungen, Seuchen wie Epidemien und 
Pandemien, soweit ein Gefahrenniveau von mindestens „mäßig“ durch das Robert-Koch-Institut 
festgelegt ist, oder andere außergewöhnliche Naturereignisse.    
 
(7) Teillieferungen sind zulässig. Bei Dauerlieferverträgen gilt jede Teillieferung als ein besonderes 
Geschäft. Unmöglichkeit einer Teillieferung oder Verzug mit einer Teillieferung berechtigen den Käufer 
nicht zum Rücktritt vom ganzen Vertrag oder zu Schadenersatzansprüchen.  
 
(8) Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 
berechtigt, den insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

 
(9) Sofern die Voraussetzungen des vorstehenden Absatzes vorliegen, geht die Gefahr des 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Käufer über, in dem dieser in Annahme oder Schuldnerverzug geraten ist. Im Übrigen erfolgt der 
Gefahrübergang bei der Lieferung durch uns bei Übergabe der Kaufsache und Abnahme durch den 
Käufer, beim Versendungsverkauf mit Verlassen des Werks/Lagers. 

 
(10) Verzögert sich der Versand aufgrund von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, erfolgt 
der Gefahrübergang am Tage der Versandbereitschaft durch uns. Wir sind dann berechtigt, die 
Lieferung nach Wegfall des Verzögerungsgrundes nach zu erbringen. 

 
(11) Der Käufer hat die Kaufsache, unverzüglich nach Erhalt auf Mängel nach § 434 BGB zu 
untersuchen.  Er ist verpflichtet, Mängel hinsichtlich der Menge und/oder der Beschaffenheit 
unverzüglich (bei leichtverderblicher Frischware sofort, spätestens innerhalb von 24 Stunden, im 
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Übrigen binnen zwei Werktagen nach Untersuchung oder nach Erkennen des Mangels) uns telefonisch 
und zusätzlich unter Verwendung unseres Lieferscheines in Textform mitzuteilen. 
 
(12) Die Rücknahme von Transportverpackung (insbesondere Leih- und Pfand-Transportmittel) 
setzt die unverzügliche Bereitstellung unbeschädigter und nicht anderweitig verfüllter Transportmittel 
durch den Käufer zu unseren üblichen Lieferzeiten voraus. 
 
(13) Der Käufer verpflichtet sich, an unseren nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und der 
Verpackungsordnung notwendigen Dokumentationen und Aufzeichnungen mitzuwirken. 
 
§ 6 Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die gelieferten Waren zurückzunehmen. Wir behalten uns das 
Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem 
Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets 
ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzufordern, wenn der Käufer sich 
vertragswidrig verhält. 
 
(2) Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 
Kaufsache pfleglich zu behandeln. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der 
Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder 
sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen 
und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den 
uns entstandenen Ausfall. 
 
(3) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr 
berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
tritt der Käufer schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich 
Umsatzsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Käufer bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir 
werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus 
den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.  
 
(4) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer erfolgt stets 
Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Käufers an der 
Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, 
dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Käufer uns 
anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns 
verwahrt.  
 
(5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers freizugeben, 
soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 

 
 
§ 7 Mängelgewährleistung und Verjährung 
 
(1) Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach §§ 377, 378 
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist und 
uns nach unter Beachtung von § 5 (11) vorliegende Mängel mitgeteilt hat. Als vereinbarte 
Beschaffenheit der Sache gilt ausschließlich unsere Produktbeschreibung. 
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(2) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten 
Ware bei unserem Käufer. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie 
bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. 
 
(3) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits 
zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter 
Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur 
Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffansprüche bleiben von vorstehender 
Regelung ohne Einschränkung unberührt. 
 
(4)  Erfolgt keine Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist, kann der Käufer – unbeschadet 
etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder den Preis mindern. 
 
(5) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei Schäden, die nach dem 
Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, 
ungeeigneter Betriebsmittel oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem 
Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Käufer oder Dritten unsachgemäß Änderungen 
vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine 
Mängelansprüche. 
 
(6) Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die 
Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als 
dem Lieferort beim Käufer verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
 
(7) Rückgriffansprüche des Käufers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem 
Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen 
getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffanspruches des Käufers gegen den Lieferer gilt ferner § 7 
(5) entsprechend. 
 
 
§ 8 Sonstige Haftung 
 
(1) Im Rahmen der Verschuldenshaftung haften wir, dahinstehend aus welchem Rechtsgrund, auf 
Schadensersatz, lediglich im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Falle von einfacher 
Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z. B. Sorgfalt in eigenen 
Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur: 
 
a. für Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, resultieren. 
b. für Schäden, die aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Pflichten an, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner vertraut und auch vertrauen darf) resultieren. Unsere Haftung ist für diesen Fall jedoch 
auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens (bei Warenlieferungen auf 
die Höhe des vereinbarten Warenwerts) limitiert. 
 
(2) Die sich gemäß § 8 (1) ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten 
sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften 
zu vertreten haben. Soweit ein Mangel arglistig verschwiegen und eine Garantie für die Beschaffenheit 
der Ware übernommen wurde, finden die Haftungsbeschränkungen keine Geltung. Dies gilt ebenfalls 
für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
(3) Im Falle leichter Fahrlässigkeit ist unsere Haftung und die Haftung unserer Erfüllungsgehilfen 
oder gesetzlichen Vertreter bei Vermögensschäden hinsichtlich mittelbarer Schäden, insbesondere 
Mangelfolgeschäden, unvorhersehbarer Schäden oder untypischer Schäden sowie entgangenen 
Gewinn ausgeschlossen. 
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(4) Der Käufer kann wegen einer Pflichtverletzung, die nicht aus einem Mangel resultiert, nur für 
den Fall, dass wir als Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten haben, zurücktreten oder kündigen.  
 
(5) Ein Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gemäß §§ 650, 648 BGB) wird 
ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 
 

§ 9 Schlussbestimmungen 
 
(1) Der Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
 
(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag 
ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts Anderes ergibt.  
 
(3) Sämtliche Korrespondenz erfolgt ausdrücklich in deutscher Sprache.  


